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A) Steuerrechtliche Würdigung der Honorare 
 
A 1) Einkommensteuer 
 
Einkünfte aus nebenberuflicher KL-Tätigkeit sind nach § 3. Nr. 26 Einkommensteuergesetz 
(EStG) bis zur Höhe von € 2.400,00 als steuerfreie Aufwandsentschädigung anzusehen. 
Übersteigen die Einkünfte den Betrag von € 2.400,00, muss der übersteigende Betrag nach 
den allgemeinen steuerrechtlichen Vorschriften, unter Berücksichtigung von 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten, versteuert werden. Allerdings können 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten nur dann abgezogen werden, wenn sie € 2.400,00 
übersteigen und entsprechend nachgewiesen werden. 
 
Eine Tätigkeit wird nebenberuflich ausgeübt, wenn sie - bezogen auf das Kalenderjahr - 
nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs in Anspruch 
nimmt (R 3.26 Lohnsteuerrichtlinie –LStR 2015). 
 
 
A 2) Umsatzsteuer 
 
Umsätze aus KL-Tätigkeit unterliegen nach § 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) grundsätzlich 
der Umsatzsteuer. Soweit jedoch der Jahresumsatz der KL die Summe der aus 
selbstständiger Tätigkeit im Vorjahr € 17.500,00 nicht überstiegen hat und im laufenden 
Kalenderjahr € 50.000,00 nicht übersteigen wird, brauchen diese, sofern sie für sich die 
Eigenschaft als Kleinunternehmer beantragt haben, keine Umsatzsteuer an das Finanzamt 
abführen. 
 
KL, die der Regelbesteuerung unterliegen oder sie gewählt haben, können für Brutto-
Honorar- Vereinbarungen nicht nochmals Mehrwertsteuer erheben. Sie haben vom erlösten 
Brutto-Honorar 15,97 % (bei 19 % MwSt.) an das Finanzamt zum jeweiligen 
Fälligkeitstermin abzuführen. 
 
Beispiel: 
 
Ein / eine KL unterschreibt einen Honorarvertrag, in welchem er / sie sich verpflichtet, im 
vereinbarten Zeitraum 30 Unterrichtsstunden zu erteilen zuzüglich der üblichen Vor- und 
Nachbereitung. Die vhs honoriert diese Tätigkeit mit € 20,00 Brutto pro Unterrichtsstunde. 
Der / die KL kann in seiner / ihrer Abrechnung auf den Betrag des Honorars von € 600,00 
nicht zusätzlich Mehrwertsteuer erheben, da dies der Brutto-Vereinbarung widerspricht. 
Er / sie muss allerdings vom Brutto-Honorar € 95,80 an das Finanzamt abführen (15,97 % 
aus € 600,00), so dass ihm / ihr netto nur mehr € 504,20 verbleiben. 
 
Für Kurse, die auf eine staatlich anerkannte Prüfung oder auf einen Beruf vorbereiten, 
kann Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 21a Buschstabe bb UStG beantragt werden. 
 
Von der Umsatzsteuerabgabe sind die KL nur dann nach § 4 Nr. 21a Buchstabe bb UStG 
befreit, wenn die zuständige Landesbehörde der vhs bescheinigt, dass dieser Kurs auf 
einen Beruf oder eine vor einer juristischen Person des öffentlichen Rechts abzulegende 
Prüfung ordnungsgemäß vorbereitet. 
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In Bayern ist die zuständige Landesbehörde die jeweilige Bezirksregierung im 
Regierungsbezirk der vhs. 
 
Machen KursleiterInnen von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch oder ist der Umsatz 
nach § 4 Nr. 21a Buchstabe bb UStG von der Umsatzsteuer befreit, müssen sie in ihren 
Rechnungen an oder Abrechnungen darauf hinweisen und dürfen auch keine 
Mehrwertsteuer ausweisen und berechnen. 
 
 
A 3) Mitteilungspflichten beim Finanzamt 
 
Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Einkünfte aus der KL-Tätigkeit korrekt dem Finanzamt 
anzugeben. Nach § 55 Abgabenordnung (AO) unterliegen Vereinsvolkshochschulen als 
gemeinnützige Einrichtungen dem Gebot der Selbstlosigkeit und dürfen keine 
unverhältnismäßig hohen Vergütungen zahlen (§ 55 Abs. 1, Nr. 3 AO). Wir weisen darauf 
hin, dass Finanzämter im Rahmen der Steuererklärung eine Übersicht über die geleisteten 
Honorarzahlungen verlangen können. Ebenso können bei Vor-Ort-Prüfungen der vhs durch 
das Finanzamt (z. B. Lohnsteuerprüfungen) vom Prüfer Kontrollaufzeichnungen über 
Honorarzahlungen angefertigt werden. Kommunale Volkshochschulen sind zudem nach der 
Mitteilungsverordnung verpflichtet den Finanzämtern Honorare ab 1.500,00 € im Jahr zu 
melden.  
 
Wir bitten zu beachten, dass auf Grund von diesen Lohnsteuerprüfungen bei einigen 
Volkshochschulen bereits Strafverfahren gegen einzelne KL, die ihre Einkünfte aus KL-
Tätigkeiten nicht der Einkommensteuer unterworfen hatten, eingeleitet wurden. 
 
 
B) Versicherungen für KL im vhs-Bereich 
 
B 1) Haftpflichtversicherung 
 
Allgemeines: 
 
Verursacht ein(e) vhs-KL aufgrund eigenen Verschuldens bzw. durch Fahrlässigkeit einen 
Haftpflichtschaden (Personen-, Sach-, oder Vermögensschäden), so ist dieser in der Regel 
über die Haftpflichtversicherung der vhs abgedeckt. 
 
Ausgeschlossen ist allerdings die Inanspruchnahme der Versicherung bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit. 
 
Grundsätzlich besteht nur dann eine Leistungspflicht des Versicherungsträgers, wenn der 
Schadensfall vom / von der KL verursacht worden ist, d. h. der / die KL muss schuldhaft 
gehandelt haben. 
 
Bei Eigenverschulden des Geschädigten (z. B. TeilnehmerIn) kommt die Versiche-
rung nicht für Schäden auf. 
 
Die Angaben zu den nachfolgenden Punkten beziehen sich auf den Inhalt des 
„Rahmenvertrages Haftpflichtversicherung“, den der BVV für seine Vereins-
volkshochschulen abgeschlossen hat. Die kommunalen Volkshochschulen dürften jedoch 
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auch entsprechend - über die Haftpflichtversicherung der Kommunen - abgesichert sein. 
Wir raten dazu, bei der vhs nachzufragen. 
 
Inhalt der Haftpflichtversicherung: 
 
Deckungssummen 
 
Die Deckungssummen für jedes einzelne Schadensereignis betragen: 
 
€  5.000.000,00   pauschal für Personenschäden und / oder Sachschäden, 

     für Vermögensschäden, 
€     250.000,00   für Schäden an gemieteten unbeweglichen Sachen, 
€       50.000,00   für Schäden an geliehenen beweglichen Sachen, 
€       50.000,00   für Bearbeitungs- und Tätigkeitsschäden, 
€       50.000,00   für Schäden durch Verlust fremder Dienstschlüssel, 
€       50.000,00   für Schäden an der Belegschaftsgabe.  
 
Versicherungsumfang 
 
Die Versicherung erstreckt sich auf alle gesetzlichen Haftungen, die den 
Mitgliedseinrichtungen, den DozentInnen bzw. Vortragenden (KL) und den sonst tätigen 
Personen erwachsen können: 
 
a) aus der Erteilung von Unterricht (Veranstaltungen, die im Lehrplan angekündigt wurden), 

 
b) aus der Durchführung von Veranstaltungen und Vorträgen, auch von Einzelvorträgen, die 

mit dem Lehrplan der vhs nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen und von 
jedermann besucht werden können ( Veranstaltungen, die nicht im Lehrplan angekündigt 
wurden),  
 

c) aus der Veranstaltung von Reisen durch die vhs, auch bei vorübergehendem 
Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr (Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro), 
 

d) aus der Beschädigung von gemieteten und geliehenen Sachen und Räumen, 
 

e) aus Abhandenkommen von Schlüsseln, 
 

f) aus Schäden, die aus einer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit des / der KL 
entstehen. 

 
Nicht versicherte Schäden bzw. Schadensfälle 
 
a) Schäden, die im Zusammenhang mit dem unmittelbaren oder mittelbaren Gebrauch von 

 
    - Kraftfahrzeugen 
    - Motorbooten 
    - Flugmodellen 
    - mit Hilfsmotor versehenen Fahrzeugen jeder Art entstanden sind. 
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Wir weisen noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass deshalb die Organisation von 
Fahrgemeinschaften durch die vhs bzw. KL äußerst problematisch ist, weil bei KFZ- 
Schäden kein Versicherungsschutz über die vhs besteht. 
 
b) das Abhandenkommen der von den TeilnehmerInnen und Gästen in die 

Unterrichtsräume eingebrachten Sachen ( Mappen, Bücher, Fahrräder, 
Garderobenstücke etc.); 
 

c) Schäden, die aus ungewöhnlicher oder besonders gefährlicher Betätigung entstanden 
sind (Herstellung von Sprengkörpern, Schusswaffen, Treibsätzen etc.); 

 
d) Schäden, die aus Forschungs- oder Gutachtertätigkeiten resultieren (KL gibt ein falsches 

Gutachten ab); 
 

e) Ansprüche wegen Schäden an Elektrogeräten, Gasgeräten, EDV-Anlagen, sonstigen 
elektrischen Einrichtungen (Hierfür gibt es spezielle Versicherungen. Vor Benutzung 
sollte die Versicherungsfrage geklärt sein) 
 

f) Ansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß oder übermäßiger Beanspruchung. 
 
Verhalten im Schadensfall 
 
 Sachschäden: 

 
   - Verständigen Sie unverzüglich die vhs. 

 
   - Geben Sie kein Schuldanerkenntnis ab und regulieren Sie keinen Schaden selbst. Der 

Versicherungsschutz ist hierdurch gefährdet. 
 

   - Halten Sie immer Name und Anschrift der am Schaden Beteiligten fest. 
 

   - Versuchen Sie den eingetretenen Schadensumfang schriftlich, unter Umständen an 
Hand einer Skizze, festzuhalten. 
 

   - Verständigen Sie bei Beteiligung Minderjähriger die Erziehungsberechtigten. 
 
   - Treffen Sie Maßnahmen, damit eine Ausdehnung des Schadens vermieden wird. 
 
   - Anspruchsteller müssen den Schaden beweisen und hierfür geeignete Beweismittel  
     (Rechnungen, Zeugenberichte etc.) vorlegen. 
 
 Personenschäden: 

 
    - Falls notwendig, sofort Maßnahmen der Ersten Hilfe einleiten. 

 
   - Verletzte(n) zum Arzt bringen oder ins nächstgelegene Krankenhaus transportieren 

lassen. 
 

   - Alle Maßnahmen treffen, damit eine Verschlimmerung des Schadens vermieden wird,  
z. B. Sicherung der Unfallstelle, Verständigung von Arzt und Angehörigen. 
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   - Verständigen Sie unverzüglich die vhs. 
 
 
B 2) Gesetzliche Unfallversicherung 
 
Nebenberuflich tätige KL haben, da sie grundsätzlich in keinem Beschäftigungs-
verhältnis zur vhs stehen, auch keinen Versicherungsschutz über die vhs bei Unfällen 
und Berufskrankheiten in der gesetzlichen Unfallversicherung.  
 
KL, die sich jedoch in der gesetzl. Unfallversicherung, z. B. bei der Verwaltungs- 
Berufsgenossenschaft, versichern wollen, können von ihrem Recht auf freiwillige 
Versicherung Gebrauch machen. Diese freiwillige Versicherung steht nur dem / der 
einzelnen KL selbst zu, so dass der Versicherungsschutz nicht durch die vhs begründet 
werden kann. 
 
Unter anderem können Versicherte folgende gesetzlich festgelegte Leistungen vom 
Unfallversicherungsträger in Anspruch nehmen: 
 
a) Leistungen zur Rehabilitation der Verletzten und Berufserkrankten 
 
    1) Medizinische Leistungen zur Rehabilitation ( Heilbehandlung) 
 
    2) Berufsfördernde Leistungen zur Rehabilitation (Berufsbeihilfe) 
 
    3) Ergänzende Leistungen zur Heilbehandlung und Berufsbeihilfe (z. B. Haushaltshilfen, 

ärztlich verordneter Behindertensport, Übernahme von Fahr-, Verpflegungs- und 
Übernachtungskosten 

 
b) Entschädigungen durch Geldleistungen 

 
    1) Verletztengeld und Verletztenrente 

 
    2) Sterbegeld und Witwen- und Waisenrente 

 
    3) Hinterbliebenenrente und -beihilfe 
 
Entsprechende Antragsformulare und Merkblätter können Sie bei den Verwaltungs- 
Berufsgenossenschaften anfordern. 
 
 
C)  Sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen 
 
C 1) Krankenversicherung: 
 
In Deutschland besteht seit 2007 (für Selbstständige seit 2009) Versicherungspflicht. Bitte 
setzen Sie sich hierfür direkt mit Ihrer Krankenversicherung in Verbindung, da die 
Regelungen sehr individuell gehandhabt werden. 
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Sind KL in einer Krankenversicherung als Familienangehörige (z. B. Hausfrauen, Schüler 
etc.) mitversichert, gilt es zu beachten, dass die monatlichen Einkünfte den Betrag von  
435,00 € (2018) nicht übersteigen dürfen, da ansonsten der Versicherungsschutz der KL in 
der Familienversicherung nicht mehr gegeben ist. Der Übungsleiterfreibetrag in Höhe 
von 2.400 € / Jahr darf allerdings auch hier in Abzug gebracht werden (vgl. § 15 Abs. 1 
SGB IV). 
 
 
C 2) Rentenversicherungspflicht für KursleiterInnen in Volkshochschulen 
 
1. Grundsätze für die Ermittlung der Rentenversicherungspflicht für vhs-KL 
 
 Nach § 2 Abs. 1 SGB VI sind selbstständig tätige LehrerInnen und ErzieherInnen, 

die im Zusammenhang mit ihrer selbstständigen Tätigkeit keine(n) 
versicherungspflichtige(n) ArbeitnehmerIn beschäftigen, versicherungspflichtig in der 
Rentenversicherung. 

 
 Diese Rentenversicherungsplicht der selbstständigen LehrerInnen und ErzieherInnen 

ist nicht neu; sie besteht faktisch schon seit dem 19.07.1911 in der damaligen Fassung 
des § 1226 Abs. 1 Nr. 5 RVO. 

 

 Nach einer Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt (Jahrgang 2000 Teil 1 Nr. 60, 
ausgegeben am 29. Dezember 2000) wurde im SGB VI der § 190 a neu eingefügt. 
Dieser § beinhaltet, dass die selbstständig tätigen LehrerInnen und ErzieherInnen 
verpflichtet sind, sich innerhalb von drei Monaten nach der Aufnahme der 
selbstständigen Tätigkeit beim zuständigen Rentenversicherungsträger zu melden. 
Das gilt nur dann nicht, wenn die Tätigkeit geringfügig ausgeübt wird, d. h., wenn das 
Honorar pro Monat - ohne Berücksichtigung des Steuerfreibetrages 
/Übungsleiterpauschale nicht mehr als € 450,00 beträgt oder die Tätigkeit nur von 
kurzfristiger Dauer - drei Monate oder 70 Arbeitstage (gültig bis 31.12.20018) - ist (§ 5 
SGB VI der auf § 8 Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 1 SGB IV ). Die steuerfreie 
Übungsleiterpauschale in Höhe von 2.400,00 € darf in Abzug gebracht werden  Bei 
einer Umlegung dieser Pauschale auf die Monate des Jahres ergibt sich eine 
Rentenversicherungspflicht erst ab einem KL-Einkommen von mehr als € 650,00 im 
Monat. 
 
Zu beachten ist allerdings, dass die steuerfreie Übungsleiterpauschale von den KL nur 
in Anspruch genommen werden kann, wenn die KL-Tätigkeit nebenberuflich ausgeübt 
wird. Eine Tätigkeit wird nebenberuflich ausgeübt, wenn sie - bezogen auf das 
Kalenderjahr - nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren 
Vollzeiterwerbs in Anspruch nimmt (R 3.26 Lohnsteuerrichtlinie –LStR 2015). 
 
Die Vordrucke für die Anmeldungen zur RV erhalten Sie bei der BfA. 

 
 
C 3) Arbeitslosenversicherung: 
 
Grundsätzlich besteht für selbstständig tätige KL keine gesetzliche Pflicht zur 
Arbeitslosenversicherung. Üben KL ihre KL-Tätigkeit mit mehr als 15 Stunden/Woche aus, 
so können sie sich jedoch auf Antrag bei der Bundesagentur für Arbeit freiwillig versichern. 
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D)  Arbeits- und sozialversicherungsrechtlicher Status 
 
Freiberufliche MitarbeiterInnen an Volkshochschulen sind in der Regel nicht als 
ArbeitnehmerInnen anzusehen. 

 
Der rechtliche Rahmen für die Zulässigkeit der Beschäftigung freiberuflicher Lehrkräfte 
wird vor allem durch das Sozialversicherungsrecht (vgl. zur Beschäftigung § 7 SGB IV) 
und durch das Arbeitsrecht (vgl. zum Arbeitsvertrag § 611a BGB) abgesteckt. 
 
Eine Lehrkraft kann auf freiberuflicher Basis beschäftigt werden, wenn sie als nicht 
abhängig beschäftigt gilt. Dies ist der Fall, wenn sie ihre Tätigkeit in persönlicher 
Unabhängigkeit vom Auftraggeber ausübt. Eine persönliche Abhängigkeit ist hingegen 
gegeben, wenn die Lehrkraft in die betriebliche Organisation der Volkshochschule 
eingegliedert ist und sie dabei hinsichtlich Zeit, Dauer, Ort und Art der Ausführung ihrer 
Tätigkeit einem umfassenden Weisungsrecht der Volkshochschule unterliegt. 

 
Eine selbstständige Tätigkeit ist vornehmlich durch das eigene Unternehmerrisiko, 
insbesondere die Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft und die im 
Wesentlichen frei gestaltete Tätigkeit und Arbeitszeit, gekennzeichnet.  

 
Ob eine Lehrkraft abhängig beschäftigt oder selbstständig tätig ist, hängt davon ab, welche 
Kriterien jeweils überwiegen. Maßgebend für diese Statusfrage ist stets das Gesamtbild 
der Arbeitsleistung im Einzelfall, wobei manche Kriterien schwerer als andere ins 
Gewicht fallen. Die wesentlichen Abgrenzungskriterien sind nachfolgend gegenübergestellt: 

 
Beschäftigter/  
Abhängiger Arbeitnehmer  

Selbständiger/  
Freier Mitarbeiter 

Persönliche Abhängigkeit  Selbständigkeit  
Weisungsgebundenheit  Unabhängigkeit (freie inhaltliche und 

organisatorische Gestaltung, 
Vertragsfreiheit)  

Eingliederung in die betriebliche  
Organisation, hier Abläufe und  
organisatorische Gegebenheiten  
der Volkshochschule  

Unabhängigkeit von der 
Volkshochschulorganisation, Beschränkung 
auf die reine Unterrichtstätigkeit  

Volle Inanspruchnahme  
der Arbeitskraft  

Einsatz eines Teiles der Arbeitskraft  

Monatliche Vergütung  Vergütung nach Stunden  
Sozialversicherungspflicht in der  
gesetzlichen Kranken-, Renten- und  
Arbeitslosenversicherung  

Eigene Versicherung oder Versicherung in 
der Künstlersozialkasse  

Verpflichtung, die Leistung  
persönlich zu erbringen, 
Lohnfortzahlung im  
Krankheitsfall  
 

Unternehmerisches Risiko:  
Honorar nur bei Leistung  
Beschränkung des Vertragsverhältnisses auf 
die geleisteten Unterrichtsstunden und die 
dafür geschuldete Vergütung, keine 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall  

 
Die Rechtsprechung hat für bestimmte Tätigkeitsfelder im Sinne einer typisierenden 
Betrachtungsweise Grundsätze entwickelt. Dazu zählt auch das Tätigkeitsfeld von 
Lehrkräften an Volkshochschulen und anderen Bildungseinrichtungen. Während Lehrkräfte 
an allgemeinbildenden Schulen demnach in Anstellungsverhältnissen oder als Beamte 
beschäftigt sind, geht die Rechtsprechung für den Bereich der Volkshochschulen und der 
Musikschulen davon aus, dass eine selbstständige Tätigkeit der Lehrkräfte grundsätzlich 
möglich ist.  
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Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben diese Grundsätze in ihrem 
Rundschreiben vom 13. April 2010 (insb. Anlage 5) aufgegriffen und halten darin fest, dass 
DozentInnen/Lehrbeauftragte an Volkshochschulen „regelmäßig nicht in einem abhängigen 
Beschäftigungsverhältnis zu diesen Schulungseinrichtungen stehen, wenn sie mit einer von 
vornherein zeitlich und sachlich beschränkten Lehrverpflichtung betraut sind, weitere 
Pflichten nicht zu übernehmen haben und sich dadurch von den fest angestellten 
Lehrkräften erheblich unterscheiden.“ 
 


